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Beschluss des Bezirksausschusses des 15. Stadtbeezirkes Trudering Riem vom 20.06.2002 Öffentliche Sitzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Dr. Blume-Beyerle,

ich nehme Bezug auf den Antrag über die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches in der Lehrer-Wirth-Straße zwischen der Abzweigung Elisabeth-Dane-Straße und der Schule. (Elisabeth Meßmer, 14.11.01). 

Dieser Antrag wird mit der Begründung von Ihrer Seite nicht gut geheißen, weil auf der Ostseite bereits ein Gehweg angelegt ist und auf der Westseite ein solcher geplant ist. 

Zudem bestünden keine baulichen Maßnahmen zur Verringerung der Fahrgeschwindigkeit.

Ich möchte jedoch auf folgendes hinweisen: Als Steuerzahler möchte ich natürlich unnötige Baukosten ebenfalls vermeiden, aber es gibt in der Messestadt bis jetzt  wenige Gehwege, die nicht wieder aufgerissen wurden. 

Der Gehweg ist ein 1,50m breit und lediglich ca. 100m lang. Im Verhältnis zu den bis jetzt immer wieder aufgerissenen und dann wieder hergestellten Gehwegen eine verschwindend geringe Größe. 

Der fragliche Gehweg ist ohnehin ein Ärgernis sondergleichen. Wie Ihnen sicherlich aus Teilnahme an Besprechungen oder aus der Presse bekannt ist, wird die Planung, die Fußgänger durch Verringerung der Gehwegbreite partout auf die andere Straßenseite zu zwingen (wobei leider für Kinderwägen, Rollstühle oder Räder keine Gehsteigabsenkungen zu finden sind) mit dem Ausdruck zwischen Verwunderung und Verärgerung stark belächelt. Der Gehweg ist so schmal, dass sich nicht einmal 2 Personen mit Einkaufstasche begegnen können, ohne dass einer (aber wer, das ist die Django-Frage) auf die Straße treten muss. Mit Regenschirm ist sowieso kein Aneinandervorbeikommen. Kinder, die auf dem Gehweg radeln müssen, stellen eine regelrechte Gefahr dar. 

Dieser Gehweg muss jedem Besucher und Benutzer in seiner Planung erklärt werden, und keine Planung, die erklärt werden muss, ist wirklich gut. 

In der Messestadt gilt doch das Motto „Straße als Lebensraum zurückgewinnen“. Wozu dann auf einen 100m langen Gehweg bestehen, der lediglich als Hinderungsgrund für einen verkehrsberuhigten Bereich dient?

Dem Vortrag des Referenten ist des Weiteren zu entnehmen, dass bauliche Maßnahmen zur Verringerung der Geschwindigkeit nicht vorliegen. Dies ist bei einer noch nicht hergestellten Straße auch nicht anders zu erwarten. Deshalb wurde das Problem ja so frühzeitig aufgegriffen, weil sich Planung und Herstellung noch ändern können. 

Es dürfte keinen verkehrsberuhigten Bereich in München geben, in dem alle notwendigen Voraussetzungen von Anfang an da waren. 

Dieses Teilstück der Lehrer-Wirth-Straße könnte ohne weiteres umgeplant und entsprechend gestaltet werden. Gerade hier könnte Geld gespart werden, weil der Bereich noch nicht hergestellt ist und es keine bessere Phase gäbe, jetzt noch wirklich eine Rettung der gefährlichen Situation herbeizuführen.  

Gehwege um den Wendehammer, die wieder entfernt werden müssten, sind mir nicht bekannt. 

Das Planungsreferat hat erkannt, dass die endgültige Herstellung des geplanten Bereiches aufgrund der unglücklichen Situation des Wendehammers vor dem Schulein- und –ausgang verändert werden sollte. 



Eine Verlegung des Wendehammes jedoch würde immense Kosten auslösen. Bäume müssten entfernt werden und z.B. 1 Hydrant. Die Verlegung hätte auch den weiteren Nachteil, dass sich dem Autofahrer auf dieser geraden Strecke kein Grund zum Langsamfahren ergibt. Er fährt eine gerade Strecke und ist in Eile. Er fährt so lange schnell, bis er links den Wendehammer entdeckt. Ich halte die Verlegung des Wendehammers für die Sicherung des Schulweges als wenig zweckdienlich. 

Wenn die Stadt bereit ist, den Wendehammer umzuplanen, zu verlegen, Hydranten zu versetzen, Bäume zu entfernen, die Schulleitung immer dazu anzuhalten, lediglich 2 der 8 Türen geöffnet zu lassen und den Gehbereich mit Pollern zu versehen, sehe ich den „Aufwand“ zur Herstellung der Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich wesentlich eher als billig, angemessen und sachdienlich an. 

Mir ist nicht bekannt, ob Ihnen die Situation der Kindertagesstätte in der Maria-Montessori-Straße bekannt ist. Die Tiefgaragenein- und Ausfahrt für ca. 800 Fahrzeuge befindet sich in 7,50m Entfernung der Eingangstüre des Kindergartens. Durch eine gewisse Fehlplanung der Tiefgaragenrampe ist der Benutzer gezwungen, die Rampe mit relativ viel Gas hoch zu fahren, da er im oberen Drittel sein Fahrzeug zur Bedienung der Schranke anhalten muss. 

Auf diese gefährliche Komibnation habe ich bereits    v o r    Herstellung des Gehweges hingewiesen. Leider wurde daraufhin nichts unternommen, als die bloße Weiterleitung meines Schreibens von der MRG an Messestadt Riem Dialog.  Der Gehweg wurde genauso gebaut, wie geplant (wird übrigens auch gerade wieder aufgerissen). Die Tiefgaragenausfahrt wurde nicht verändert und nun muss mit viel Mühe nach einer Lösung gesucht werden (Spiegel, Blinklichter etc.). Letzte Woche hätte ich beinahe ein rollerfahrendes Kind angefahren, obwohl ich – entsprechend der gefahrbehafteten Situation – so langsam wie möglich gefahren bin. 

Im Fall der verkehrsberuhigten Zone am Ende der Lehrer-Wirth-Straße könnte das Bau- und Planungsreferat Flexibilität in Bezug auf Situationen beweisen, die bei der Planung und „Belebung“ nicht vorgesehen waren. 

Mit freundlichen Grüßen

Sowa 

